
729 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Umweltausschusses 

über die Regierungsvorlage (464 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Abfallwirtschaftsge­
setz 1990 geändert wird (Abfallwirtschaftsge- ' 

setz-Novelle 1992) 

Am 19. März 1990 hat Österreich das Basler 
Übereinkommen über dIe Kontrolle des grenzüber­
schreitenden Verkehrs mit gefährlichen Abfällen 
und ihrer Beseitigung unterzeichnet. Die wesent­
lichsten Inhalte des Basler Übereinkommens wur­
den bereits in den §§ 34 bis 37 des Abfallwirtschafts­
gesetzes, BGBI. Nr. 325/1990, umgesetzt. Nunmehr 
sollen insbesondere die N otifizierungsvorschriften 
dieses Übereinkommens implementiert werden. 

Durch die gegenständliche Novelle des Abfall­
wirtschaftsgesetzes soll die Voraussetzung für die 
Ratifizierung des Basler Übereinkommens durch 
Österreich geschaffen werden. 

Inhaltlich enthält der Entwurf 
Notifizierungsverpflichtungen des Antrag­
stellers im Ausfuhrverfahren, 
eine Informationspflicht des Behandlers bei 
der Einfuhr, 
Notifizierungsverpflichtungen des Bundesmi­
nisteriums für Umwelt, Jugend und Familie, 
Anpassung des § 34 Abs. 4 A WG an das Basler 
Übereinkommen, 
Verpflichtung des Erzeugers, des Exporteurs, 
des Importeurs oder des Behandlers, durch 
dessen Verhalten ein illegaler grenzüber­
schreitender Verkehr mit Abfällen stattgefun­
den hat, zur Rückholung und Veranlassung 
der umweltgerechten Behandlung dieser­
Abfälle sowie 
eine Verpflichtung des Bundesministers für 
Umwelt, Jugend und Familie zur Rückholung 
und Veranlassung der umweltgerechten Be­
handlung von Abfällen, wenn der Erzeuger 
oder der Exporteur, durch dessen Verhalten 
ein illegaler grenzüberschreitender Verkehr 

mit Abfällen stattgefunden hat, seiner diesbe­
züglichen Verpflichtung nicht nachgekom­
men ist.-

Der Umweltausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 21. Okto­
ber 1992 in Verhandlung gezogen. 

An der anschließenden Debatte beteiligten sich 
nach der Berichterstattung durch den Abgeordneten 
Wo I fm a y r die Abgeordneten Art h 0 i d, Anna 
Elisabeth Aumayr, Monika Langthaler, 
Dkfm. Ilona G r a e n i t z; Mag. Sc h w e i t zer, 
Dipl.-Ing. Dr. K e p p e I müll e r, Edeltraud 
Ga t t e r e r, der Ausschußobmann Mag. Hau p t 
sowie die Bundesministerin für Umwelt, Jugend und 
Familie Dkfm. Ruth Fe I d g r i 11- Z an k e I. 

Im Zuge der Verhandlungen' wurde von den 
Abgeordneten Art hol d und Dipl.-Ing. Dr. 
Ke p p e I müll e rein Abänderungsantrag zur 
Regierungsvorlage eingebracht, der wie folgt 
begründet war: 

"Zum Entfall der ZIder RV (§ 3 Abs. 3 Z 5): 

Die Z 1 (In § 3 Abs. 3 Z 5 entfällt der 
Klammerausdruck.) wurde mit der Novelle BGBI. 
Nr. 417/1992 beschlossen. 

Zur Einfügung der Z 5 a (Z 5 des beigedruckten 
Gesetzentwurfes) : 

Durch den Einschub , ... der in der Notifizierung 
genannten Abfälle .. .' wird die benötigte Erklärung 
präzisiert. Dies trägt zur Rechtssicherheit bei. 

Der Satz ,Im Falle der Notifizierung durch den 
Antragsteller hat dieser die Erklärung des Einfuhr­
staates dem Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie vorzulegen;' wurde eingefügt, weil der 
VwGH mit dem Erkenntnis vom 30. Juni 1992 
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2 729 der Beilagen 

festgestellt hat, daß im Rahmen eines Exportgeneh­
migungsverfahrens Unterlagen nur dann vom 
Antragsteller vorzulegen sind, wenn dies ausdrück­
lich im Gesetz festgelegt ist. Zur Vereinfachung und 
Beschleunigung des Verfahrens ist es daher sinnvoll, 
dem Antragsteller die Vorlage der von ihm 
durchgeführten N otifizierung aufzuerlegen. 

Zu Z 6 (§ 35 Abs. 2 Z 3): 

Durch den Einschub , ... der in der Notifizierung 
genannten Abfälle .. .' wird die benötigte Erklärung 
präzisiert. Dies trägt zur Rechtssicherheit bei. 

Der Satz ,Im Falle der Notifizierung durch den 
Antragsteller hat dieser die Bestätigung des 
Einfuhrstaates dem Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie vorzulegen;' wurde angefügt, 
weil der VwGH mit dem Erkenntnis vom 30. Juni 
1992 festgestellt hat, daß im Rahmen eines 
Exportgenehmigungsverfahrens Unterlagen nur 
dann vom Antragsteller vorzulegen sind, wenn dies 
ausdrücklich im Gesetz festgelegt ist. Zur Vereinfa­
chung und Beschleunigung des Verfahrens ist es 
daher sinnvoll, dem Antragsteller die Vorlage der 
von ihm eingeholten Bestätigung des Einfuhrstaates 
aufzuerlegen. 

Zu Z 9 (§ 35 Abs. 2 Z 9 lit. i letzter Satz): 

Mit Erkenntnis vom 30. Juni 1992 hat der VwGH 
festgestellt, daß im Rahmen eines Exportgenehmi­
gungsverfahrens Unterlagen nur dann vom Antrag­
steller vorzulegen sind, wenn dies ausdrücklich im 
Gesetz festgelegt ist. Da insbesondere die Vorlage 
von Verträgen zwischen Behandler und Sammler 
sowie Bankgarantien nicht ohne die Mitwirkung der 
Antragsteller möglich ist, sollte auch zur Beschleu­
nigung der Verfahren eine diesbezügliche Textie­
rung aufgenommen werden. Da die zuständigen 
Behörden vom Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie beim Intersekretariat des Basler 
Übereinkommens grundsätzlich erfragt werden 
können, ist eine diesbezügliche Nennung durch den 
Antragsteller nicht erforderlich. Aus diesem Grund 
sind die Angaben zu lit. d nicht vom Antragsteller 
vorzulegen. 

Zu Z 14 (§ 35 a Abs. 2): 

Die ausdrückliche Erwähnung des Ratsbeschlus­
ses der OECD erfolgt, um zur Rechtssicherheit 
beizutragen. Der Ratsbeschluß der OECD vom 

Wolfmayr 

Berichterstatter 

30. März 1992 betreffend die Kontrolle grenzüber­
schreitender Bewegungen von Abfällen, die zur 
Verwertung bestimmt sind, liegt im Bundesministe­
rium für' Umwelt, Jugend und Familie zur 
Einsichtnahme auf. 

Klarzustellen ist, daß das Exportverfahren gemäß 
§ 35 A WG durchzuführen ist. 

Lit. ader RV wird ersatzlos gestrichen; lit. b 
erhält die Bezeichnung lit. a, lit. c erhält die 
Bezeichnung lit. bund lit. d erhält die Bezeichnung 
lit. c. 

Eine Beibehaltung der bisherigen lit. a und b hätte 
dazu gefÜhrt, daß Ausfuhren in jene Staaten, die 
nicht Mitglieder der OECD, jedoch Vertragspart­
ner des Basler Übereinkommens sind, nicht mehr 
zulässig sind. 

Zu Z16 (§ 37 Abs. 8): 

Die Wendung , ... mit Verordnung bestimmte 
nicht gefährliche Abfälle von .. .' wird durch , ... 
mit Verordnung bestimmte Abfälle, die nicht im 
Basler Übereinkommen genannt sind, von .. .' 
ersetzt. 

Diese Änderung ist notwendig, damit theoretisch 
bestimmte, nach österreichisc;:her Rechtsvorschrift 
gefährliche Abfälle (wie zB Altspeiseöl), die nach 
dem Basler Übereinkommen nicht gefährliche 
Abfälle darstellen, von der Bewilligungspflicht 
ausgenommen werden können." 

Weiters brachte die Abgeordnete Monika 
L a n g t hai e reinen Abänderungsantrag ein. 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regie­
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf unter Be­
rücksichtigung des Abänderungsantrages der Abge­
ordneten Art hol d und Dipl.-Ing. Dr. K e p­
p e I müll e r mit Stimmenmehrheit angenommen. 
Der Abänderungsantrag der Abgeordneten Monika 
La 0 g t hai erfand nicht die Zustimmung der 
Ausschußmehrheit. 

Als _ Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Umweltausschuß somit den An t rag, der Natio­
nalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e - .'. 

. set zen t w ur f die verfassungsmäßige Zustim- ,. 
mung erteilen. 

Wien, 1992 10 21 

Mag. Haupt 

Obmann 
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Bundesgesetz, mit' dem das Abfallwirt­
schaftsgesetz 1990 geändert wird (Abfallwirt­

schaftsgesetz-Novelle 1992) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Abfallwirtschaftsgesetz 1990, BGBI. 
Nr. 325/1990, wird geändert wie folgt: 

1. In § 34 Abs. 4 erster Satz entfallen die Worte 
"für die Dauer von längstens drei Jahren". 

2. § 34 Abs. 41etzter Satz wird ersetzt durch: 

"Der Importeur ist in diesem Falle verpflichtet, ein 
Monat nach Ende der Gültigkeit der Bewilligung 
eine Bestandsaufnahme der eingeführten Mengen 
dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie bekanritzugeben. Diese Bewilligungen sind 
für Abfälle im Sinne des Basler Übereinkommens, 
BGBI. Nr. xxx/1992, mit höchstens einem Jahr, für 
alle anderen Abfälle mit höchstens drei Jahren zu 
befristen. " 

3. Dem § 34 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Wenn Abfälle, die nicht in Anlage I und II 
des Basler Übereinkommens, BGBI. Nr. xxx/1992, 
genannt sind, in Österreich als gefährliche Abfälle 
und im Exportstaat als nicht gefährliche Abfälle 
gelten, so ist die Notifizierung im Sinne des § 35 
Abs.2 Z 9 durchzuführen. Die Notifizierung ist 
entweder vom Antragsteller selbst oder auf sein 
Ersuchen vom Bundesminister für Umwelt, Jugend 
und Familie vorzunehmen. Eine Abschrift dieser 
Notifizierung ist bei der Beförderung von Abfällen 
mitzuführen und von jedem Übernehmer bei der 
Übernahme zu unterzeichnen. Die nach Abs. 1 
erforderliche Bewilligung ist in diesem Fall ~u 
erteilen, wenn neben den Voraussetzungen des § 34 
Abs.2 bzw. Abs. 3 eine Erklärung der Durchfuhr­
staaten vorliegt, daß gegen die Durchfuhr kein 
Einwand besteht bzw. die Durchfuhrstaaten binnen 
60 Tagen keine Erklärung abgegeben haben." 

4. Nach § 34 wirq folgender § 34 a samt 
Überschrift eingefügt: 

"Einfuhr von' Abfällen im Sinne des Basler 
Übereinkommens 

§ 34 a. (1) Für die Einfuhr von Abfällen gemäß 
Anlage I und II des Basler Übereinkommens, BGBI. 
Nr. xxx/1992, und von gefährlichen Abfällen 
gemäß § 2 Abs. 5 gelten zusätzlich zu § 34 die 
folgenden Bestimmungen. 

(2) Die Einfuhr von Abfällen aus einem Staat, der 
nicht Vertragspartei des Basler Übereinkommens 
ist, oder einem Nichtmitgliedstaat der Organisation 
für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenar­
beit (OECD) ·ist verboten, sofern nicht zwischen­
staatliche Vereinbarungen anderes bestimmen. 

(3) Der Behandler hat sowohl den Exporteur als 
auch die zuständige Behörde des Ausfuhrstaates 
binnen 60 Tagen von der Übernahme der betreffen­
den Abfälle sowie vom Abschluß der Behandlung zu 
informieren. 

(4) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie hat der zuständigen Behörde des Ausfuhr­
staates 

1. nach Erhalt der N otifizierung über die 
beabsichtigte Ausfuhr im Sinne des Art. 6 des 
Basler Übereinkommens mitzuteilen, ob zwi­
schen dem Exporteur und dem österreic:hj­
schen Behandler ein . Vertrag, in dem die 
umweltgerechte Behandlung der Abfälle aus­
drücklich festgelegt ist, vorhanden ist und 

2. eine Abschrift des Bescheides gemäß § 34 
Abs. 1 zu übermitteln. 

(5) Erfolgte eine grenzüberschreitende Verbri!1-
gung von Abfällen unerlaubt (Art. 9 Abs. 1 des 
Basler Übereinkommens) infolge des Verhaltens 
eines Importeurs oder Behandlers in Österreich, so 
sind diese binnen 30 Tagen ab Kenntnisnahme 
dieser Tatsache durch den Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie' gemäß § 32 Abs. 1 
jedenfalls auch dann zu verpflichten, wenn es sich 
nicht um gefährliche Abfälle handelt." 

5. § 35 Abs. 2 Z 2 lautet: 

,,2. eine Erklärung des Einfuhrstaates . vorliegt, 
daß gegen die Einfuhr der in der Notifizierung 
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genannten Abfälle kein Einwand besteht; im 
Falle der Notifizierung durch den Antragstel­
ler hat dieser die Erklärung des Einfuhrstaates 
dem Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie vorzulegen;" 

6.§ 35 Abs. 2 Z 3 lautet: 

,,3. eine Bestätigung des Einfuhrstaates vorliegt, 
daß ein Vertrag zwischen dem Exporteur und 
dem Behandler, in dem die umweltgerechte 
Behandlung der in der Notifizierung genann­
ten Abfälle oder Altöle festgelegt ist, abge­
schlossen wurde; im Falle der Notifizierung 
durch. den Antragsteller hat dieser die 
Bestätigung des Einfuhrstaates dem Bundes­
ministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
vorzulegen ;" 

7. § 35 Abs. 2 Z 7 lautet: 

,,7. der Antragsteller eine ausreichende Versiche­
rung oder Bankgarantie für die Ausfuhr von 
Abfällen oder Altölen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes in einer Höhe nachweist, die 
die Kosten einer erforderlich werdenden 
Rückführung der Abfälle oder Altöle nach 
Österreich und zusätzlich die Kosten einer 
umweltgerechten Behandlung umfaßt, wobei 
bei Altstoffen der erzielbare Erlös zu berück­
sichtigen ist;" 

8. Der Punkt am Ende des § 35 Abs. 2 Z 8 entfällt. 

9. Nach § 35 Abs.2 Z 8 wird folgende Z 9 
angefügt: 

,,9. und der Antragsteller oder auf sein Ersuchen 
der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie die Ausfuhr der Abfälle der zuständi­
gen Behörde des Einfuhrstaates und den 
zuständigen Behörden der Durchfuhrstaaten 
notifiziert hat. Im Falle der Notifizierung 
durch den Antragsteller ist die Notifizierung 
an die zuständige Behörde des Einfuhrstaates 
und die zuständigen Behörden der Durchfuhr­
staaten dem Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie. nachzuweisen. Die 
Notifizierung hat folgende Punkte zu enthal­
ten: 
a) Art, Herkunft und Zusammensetzung der 

Abfälle sowie Namen des Abfallerzeugers; 
wenn es sich um Abfälle verschiedener 
Herkunft handelt, ein ausführliches Ver­
zeichnis der Abfälle und die Namen der 
Abfallerzeuger, sofern diese bekannt sind; 

b) den Namen des Empfängers, der über eine 
genehmigte Anlage mit einer angemesse­
nen Kapazität verfügen muß; 

c) den Nachweis einer vertraglichen Verein­
barung mit dem Empfänger hinsichtlich 
der Behandlung der Abfälle; 

d) die zuständigen Behörden des Einfuhr­
und Ausfuhrstaates und der Durchfuhr­
staaten; 

e) die vorgesehene Transportroute; 
f) die vorgeseh-ene Beförderungsart (Straße, 

Schiene usw.); 
g) die Art der vorgesehenen Verpackung; 
h) die geschätzte Menge; 
i) Informationen des Behandlers über die 

umweltgerechte Behandlung der Abfälle 
(einschließlich einer technischen Beschrei­
bung der Anlage}. Der Antragsteller hat 
dem Antrag Angaben zu den Punkten abis 
c und e bis i anzuschließen." 

10. § 35 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

"Der Exporteur ist in diesem Fall verpflichtet, ein 
Monat nach Ende der Gültigkeit der Bewilligung 
eine Bestandsaufnahme der ausgeführten Mengen 
dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie bekanntzugeben." 

11. Dem §35 Abs.5 erster Satz wird vor dem 
Punkt folgende Wortfolge angefü·gt: 

"oder behandeln zu lassen." 

12. § 35 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Eine Abschrift der Notifizierung im Sinne 
des Abs. 2 Z 9 ist bei der Beförderung der Abfälle 
oder Altöle bis zu deren Übergabe an den Behandler 
mitzuführen und von jedem Übernehmer bei der 
Übernahme zu unterzeichnen." 

13. Dem § 35 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Wenn Abfälle, die nicht in Anlage I und II 
des Basler Übereinkommens, BG BI. N r. xxxi 1992, . 
genannt sind, in Österreich als gefährliche Abfälle 
und im Einfuhrstaat als nicht gefährliche Abfälle 
gelten, so hat der Exporteur binnen 60 Tagen den 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
von der Übernahme der betreffenden Abfälle durch 
den ausländischen Behandler sowie vom Abschluß 
der Behandlung.zu informieren."_ 

14. Nach § 35 wird folgender § 35 a samt 
Überschrift eingefügt: 

"Ausfuhr von Abfällen im Sinne des Basler 
Übereinkommens 

§ 35 a. (1) Fürdie Ausfuhr von Abfällen gemäß 
Anlage I und II des Basler Übereinkommens, BGBI. 
Nr. xxx/1992, und von gefährlichen Abfällen 
gemäß § 2 Abs. 5 gelten zusätzlich zu § 35 die 
folgenden Bestimmungen. 

(2) Sofern nicht zwischenstaatliche Vereinbarun­
gen - insbesondere der Ratsbeschluß der OECD 
vom 30. März 1992 betreffend die Kontrolle 
grenzüberschreitender Bewegungen von Abfällen, 
die zur Verwertung bestimmt sind - anderes 
bestimmen, ist die Ausfuhr von Abfällen verboten 

a) in Staaten, die nicht Vertragspa~teien des 
Basler Übereinkommens sind, 
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b) In Gebiete südlich des 60. Breitengrades 
südlicher Breite, 

c) in Staaten, soweit sie die Einfuhr der 
betreffenden Abfälle verboten haben. 

(3) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie hat dem Exporteur sowie der zuständigen 
Behörde des Einfuhrstaates innerhalb von 90 Tagen 
nach Verbringung gegebenenfalls mitzuteilen, daß 
er vom Behandler im Einfuhrstaat keine Bestätigung 
über die Übernahme des betreffenden Abfalls und 

. keine Bestätigung über den Abschluß der Behand­
lung erhalten hat. 

(4) Erfolgte eine Ausfuhr von Abfällen unerlaubt 
(Art. 9 Abs. 1 des Basler Übereinkommens) infolge 
eines Verhaltens eines Erzeugers oder Exporteurs, 
so ist der Erzeuger oder Exporteur binnen 30 Tagen 
ab Kenntnisnahme dieser Tatsache dun;h den 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie mit 
Bescheid des Bundesministers für Umwelt, Jugend 
und Familie zu verpflichten, diese Abfälle nach 
ÖSJerreich zurückzuführen und behandeln zu 
lassen. In diesem Fall entfällt die Bewilligungspflicht 
gemäß § 34. Falls in Österreich keine ausreichenden 
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, 
sind die Abfälle in einem anderen Staat umweltge­
recht behandeln zu lassen. Bei der Festlegung der 
Frist für die Behandlung der Abfälle ist das 
Einvernehmen mit den betroffenen Staaten herzu­
stellen. Falls der Erzeuger oder Exporteur dieser 
Verpflichtung nicht rechtzeitig nachkommt, wird 
der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
ermächtigt, binnen einer von den betroffenen 
Staaten zu vereinbarenden Frist die für die 
Behandlung im Inland oder im Ausland nötigen 
Aufträge zu erteilen und die mit der Behandlung 
dieser Abfälle verbundenen Kosten vorläufig zu 
tragen .. In diesem Fall hat der Erzeuger oder der 
Exporteur die vom Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie ausgelegten Kosten zu ersetzen. 
Von § 35 Abs. 5 gilt nur der zweite Satz, jedoch gilt 
§ 37 Abs. 1 nicht." 

15. Nach § 36 wird folgender § 36 a samt 
Überschrift eingefügt: 

"Durchfuhr von Abfällen im Sinne des Basler 
Übereinkommens 

§ 36 a. (1) Für die Durchfuhr von Abfällen gemäß 
Anlage I und 11 des Basler Übereinkommens, BGBL 
Nr. xxx/1992, und von gefährlichen Abfällen 
gemäß § 2 Abs. 5 gelten zusätzlich zu § 36 die 
folgenden Bestimmungen. 

(2) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie hat der notifizierenden Person den Erhalt 

der N otifizierung der Durchfuhr im Sinne des Art. 6 
des Basler Übereinkommens unverzüglich zu 
bestätigen. . 

(3) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie hat der zuständigen Behörde des Ausfuhr­
staates zu bestätigen, ob gegen die Durchfuhr ein 
Einwand besteht oder nicht." 

16. Dem § 37 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie hat, sofern dies zwischenstaatlichen Verein­
barungen, den öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3), 
den Zielen und Grundsätzen dieses Bundesgesetzes 
und dem Bundes-Abfallwirtschaftspl4n (§ 5) ent­
spricht, mit Verordnung bestimmte Abfälle, die 
nicht im Basler Übereinkommen genannt sind, von 
der Bewilligungspflicht gemäß §§ 34 bis 35 a oder 
der Bestätigungspflicht gemäß § 36 auszunehmen 
oder die Einfuhr bestimmter Abfälle unter denselben 
Voraussetzungen zu verbieten." 

17. § 39 Abs. 1 lit. b Z 22 lautet: 

,,22. Aufträge oder Anordnungen gemäß den 
§§ 32,34 a und 35 a nicht befolgt." 

18. In § 39 Abs. 1lit. b Z 23 lautet das Zitat ,,§§ 34 
bis 36 a". 

19. § 39 Abs. 1 lit. c Z 13 lautet: 

,,13. die in den §§ 34 Abs.4, 35 Abs.3 und 35 
Abs. 5 vorgeschriebenen Meldungen nicht 
fristgerecht erstattet." 

20. Dem § 45 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Für Bewilligungen gemäß den ~~ 34 und 35, 
die vor dem Inkrafttreten des Basler Ubereinkom­
mens erteilt wurden, gelten die Voraussetzungen 
des § 34 Abs. 7 und des § 35 Abs. 2 Z 9 als erfüllt." 

21. Artikel VIII Abs. 3 lautet: 

,,(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge­
setzes· können bereits ab seiner Kundmachung 
erlassen werden; sie· treten frühestens mit den im 
Abs. 1 und Abs. 5 bezeichneten Zeitpunkten in 
Kraft." 

22. Artikel VIII wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) § 37 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgeset­
zes, BGBI. Nr. xxx/1992, tritt mit 1. Jänner 1993 in 
Kraft. § 34 Abs. 4 und 7, § 34 a, § 35 Abs. 2 Z 3, 7 
und 9, § 35 Abs. 3 letzter Satz, § 35 Abs. 5,7 und 8, 
§ 35a, § 36 a, § 39 Abs. 1 lit. b Z 22 und 23, § 39 
Abs. 1 lit. c Z 13 und § 45 Abs. 8 in der Fassung des 
Bundesgesetzes, BGBI. Nr. xxx/1992, treten gleich­
z,eitig mit dem Inkrafttreten des Basler Überein­
kommens, BGBI. Nr. xxx/1992, in Kraft." 
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